
 

 

 

       

die Stiftung Deutsches Hilfswerk hat die Laufzeiten zur Zweckbin-
dung geändert. Nachfolgend möchten wir Sie über die unterschiedli-
chen Laufzeiten informieren und Hinweise zur Löschung der 
Grundschuldeintragung geben. 
 
Die Zweckbindung beginnt mit dem jeweiligen Datum der Baufertig-
stellung (bei Bauförderungen) und ab Datum der Inbetriebnahme/ 
Nutzungsaufnahme (bei Erstausstattungen) und ist wie folgt gestaf-
felt: 

Förderart: Fördersumme:  Wert der Kosten-
position: 

Zweckbindungs-
dauer: 

Bau 

bis 50.000,- €      unabhängig 10 Jahre 

über 50.000,- € 
und bis 150.000,- € 

unabhängig 12 Jahre und 
6 Monate 

über 150.000,- € unabhängig 16 Jahre und  
8 Monate 

Erstaus-
stattung 

unabhängig Einzelposition un-
ter 7.500,- € 

5 Jahre 

unabhängig Einzelposition ab 
7.500,- € 

10 Jahre 



 

 

Sobald die Zweckbindungslaufzeiten bereits verstrichen sind, können lastenfreie Lö-
schungen der Grundschuldeinträge erfolgen, sofern nachweislich die zweckgebunde-
nen Betriebe der Einrichtungen ununterbrochen erfolgt sind. 
 
Für die Löschung der Grundschuld sind folgende Unterlagen erforderlich: 
 
▪ aktuelle und vollständige Grundbuchauszüge              
▪ grundbuchtaugliche und unterschriftsreife Entwürfe der Löschungsbewilligungen 
▪ vertretungsberechtigt unterschriebene Zweckerfüllungserklärungen des Fördermit-

telnehmers mit Bestätigung des ununterbrochenen Betriebes der geförderten Ein-
richtungen (bitte unbedingt mit Nennung der Fördernummern, der 
Einrichtungsbezeichnung, dem Nutzungszweck und des Zeitraums) bis zum Zweck-
bindungsende und stets mit Nennung des entsprechenden Datums (eine Vorlage 
hierzu gibt es nicht) 

▪ aktueller Nachweis der Vertretungsberechtigung 
▪ vollständiger Name und Anschrift des Rechnungsempfängers für die anfallenden 

Kosten der Beurkundung und die Übersendung der Urkunde 
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